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Ihr AntTag auf Zugang zu amtLichen lnfoTmationen vom 26. ]uni 2®20
Sicherung des Gebühreneinganges
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VorLäufigeT  Gebührenbescheid

███████████

aufgrund lhres am  26. Juni  2020 per E-MaiL über das lntemetportal fragdenstaat.de über-

mitteLten  Antrages  auf Zugang  zu  amt[ichen  lnformationen  bearbeitet hiesige  DienststelLe

des  Landespolizeipräsidiums  ein  Verwaltungsverfahren  nach  dem  SaarLändischen  lnfor-

mationsfreiheitsgesetz (SIFG±). Unter Bezugnahme auf die bisherige E-MaiL-Korrespondenz,

insbesondere  zuLetzt unsere  E-MaiL vom  25.  August 2020,  konnte lhrerseits  keine weitere

Reaktion  festgesteLLt  werden,   so   dass  lhnen   nunmehr  die  nachfoLgende  Entscheidung

bekanntzugeben ist:

1.   Zur SicheTung des Gebühreneingangs wird voTLäufig eine VerwaLtungsgebühT für eine

nach dem SIFG zu tTeffende Amtshandlung

in  Höhe von  6®,®® EUTo

L Saarländisches lnformationsfreiheitsgesetz (SIFG) vom  12. ]uli 2006 (AmtsbL.  S.1624), zuletzt geändert am 22. August
2018  (AmtsbL.  I S.  674).
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auf GTundlage von  §§  5,  6,16 SaaTIGebG2 in VeTbindung mit §  9  SIFG eThoben.

Die Zahlung ist bis  zum  30.  SeptembeT  2020  (Fälligkeitstag) an  die

Landeshauptkasse des SaaTLandes

mit der Bankverbindung

Kontonummer:

IBAN:

KTeditinstitut:

BLZ:

BIC:

zwingend mit dem

VeTwendungszweck

zu leisten.

590 015 00

DE22  5900 0®0® 0®59 0015 ®0

Deutsche Bundesbank

59® 000 0®

MARKDEF1590

1183000®49202, 322-25.20-163/2020

Die   Festsetzung    der   endgültigen    Höhe    der   Ver\+valtungsgebühr   sowie   eventuell

zusätzLich  zu  erhebender besonderer AusLagen  wird  mit  der Entscheidung  über lhren

Antrag  erfoLgen.

Zu viel entrichtete Gebühren werden lhnen selbstverständLich von Amts wegen erstattet.

2.   Die BeaTbeitung des VerwaltungsveTfahrens wiTd ausgesetzt und eTst nach verzeich-

netem ZahLungseingang wiederaufgenommen.

Begründung

Mit lhrem  oben  genannten  Antrag  begehren  Sie  Zugang  zu  amtlichen  lnformationen  nach

dem  SIFG.  § 9  SIFG bestimmt:

F'ür Amtshandlungen nach diesem Gesetz werden Gebühren und Auslagen nach dem

Gesetz  über  die  Erhebung  von  Verwaltungs-  und  Benutzungsgebühren  im  Saarland

2 Gesetz über die Erhebung von VerwaLtungs-und Benutzungsgebühren im  SaarLand (SaaTIGebG) vom 24. Juni  1964  (Amtsbl.

S. 629), zuletzt geändert am  15. 2. 2006 (Amtsbl.  S. 474).
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[nachfiolgend  SaarlGebG, Anm.  d.  Verf.] vom  24.  ]uni  1964  (Amtsbl.  S.  629),  zuletzt

geändert durch das Gesetz vom 15. Februar 2006 (Amtsbl. S. 474, 530), in der jeweils

geltenden Fassung erhoben.``

Gemäß  dem  SaarLGebG  und  dem  durch  die  saarLändische  Landesregierung  aufgrund  der

Ermächtigung  nach   §   5  dieses  Gesetzes  aLs   RechtsveTordnung  erlassenen  ALlgemeinen

Gebührenverzeichnis (ALLgGebvz) gilt nach Nummer 455 Ziffer 1.3, dass für die

„Erteilung  einer  schriftLichen  Auskunft  bei  Herausgabe  von  Abschriften,  wenn  im

EinzeLfalL   ein   deutLich   höherer  Verwa[tungsauf\^/and   zur   ZusammenstelLung   von

Unterlagen   entsteht,  insbesondere,  wenn   zum   Schutz  öffentLicher  oder  privater

Belange Daten ausgesondert w_erden müssen"

ein Gebührenrahmen von 60 -  500 EUT.o anzuwenden ist.

Ihrer  im  Antrag  geäußerten  Auffassung,  dass  es  sich  um  eine  einfache  Aktenauskunft

handeln würde, die nicht gebührenpflichtig sei, kann nicht gefoLgt werden. Mit lhrem Antrag

begehren  Sie  keine  Auskunft,  die  tatsächLich  in  EinzelfälLen  gebührenfrei  erfo[gen  kann

(siehe Nr. 455 Ziffer 1.1 ALlgGebvz).

Die im Laufe der Bearbeitung lhres Antrags durchgeführten Erhebungen über die in Betracht

kommenden  amtLichen  lnformationen  führte  -wie  lhnen  beT.eits  in  o.  g.  E-MaiL mitgeteiLt

wurde -zu der Erkenntnis, dass sich lhTe Anfrage neben einer VielzahL von EinzeLunterLagen

auch auf amtLiche UnterLagen bezieht, die der VeTschLusssachenanordnung unterliegen und

somit auszusondem wären. Der Gebührenrahmen ist daher der oben zitierten Nr. 455 Ziffer

1.3  ALLgGebvz zu  entnehmen.  Ich  bitte  an  dieser  Stelle  den  in  der E-Mail vom  25.  August

2020 unterlaufenen Schreibfehler, der sich nur auf die Ziffer und nicht auf den angegebenen

Gebührenrahmen erstreckte, zu entschuLdigen. Die dort versehen"ch angegebene Ziffer 2.3

existiert nicht und es müsste auch dort 1.3 heißen.

Die Höhe der im EinzeLnen festzusetzenden Gebühr richtet sich bei  Rahmengebühren nach

dem  VerwaLtungsaufwand  und  nach  dem  Nutzen  der  Amtshandlung  für  den  Gebühren-

schuldner (§ 6 Abs. 3 S.1 und 3, § 7 Abs.1 SaarlGebG). Sie machten bisLang keine konkreten

Angaben dazu, worin der Nutzen der Amtshandlung füT Sie bestehen würde. Zwar sind Sie

"erzu seLbstverständLich auch nicht verpflichtet, aLLerdings müssen Sie so auch hinnehmen,

dass lhr Nutzen nur pauschaL in die Abwägung einbezogen werden kann.

Zudem  umschreiben  Sie  den  Gegenstand  lhres  Antrags  nur  sehr  pauschal  und  erheben
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gleichzeitig  Anspruch  auf Vollständigkeit  („Sämtliche"). der Unterlagen.  Auch  die mit lhrer

E-Mail vom 30. Juni 2020 erfolgte zeit[iche EingrenzuTig auf den Zeitraum ab dem Jahr 2016

führt hier nur teiLweise zu einer Erleichterung der AmtshandLung, da die sachLiche Weite des

Antrags  weiter"n  alLe  Aufgabenbereiche  der  Behörde  und  potentieLl  nahezu  sämtliche

Arbeitsprozesse  betreffen  kann.  Dies  macht es  bei  der  Bearbeitung  lhres  Antrages  erfor-

derLich,  den  voLlständigen  Aktenbestand  des  Landespolizeipräsidiums,  zumindest  soweit

Einzelakten  nicht im Vorhinein  bereits offensichtlich  auszusch[ießen  sind, in  Augenschein

zu  nehmen   und  inhaLtlich   hinsichtLich   einer   Relevanz  zu  prüfen.   Ob  neben   der  oben

erwähnten  Betroffenheit von  VerschLusssachen  auch  weiteTe  lnformationen  zum  Schutz

öffent[icher Belange ausgesondert werden müssten,  kann derzeit noch nicht abschließend

festgesteLLt    werden.    ]edenfaLLs    wird    die    Gewährung    des    Zugangs    zu    amtlichen

lnformationen  teils  als  schriftliche  Auskunft  und  teiLs  aLs  Herausgabe  von  Dokumenten

erfblgen  können.

Trotz des erheblichen Ver\/valtungsaufwandes möchten wir dem durch lhren Antrag ausge-

dTückten lnformations-und Transparenzinteresse, das augenscheinLich auf lhrem lnteresse

an  einer Förderung verfassungsrechtLicher Grundwerte fußt,  Rechnung  tragen  und  gehen

daher von  einer vorläufigen  Einschätzung  der  Verwaltungsgebühr  am  unteren  Rand  des

Gebührenrahmens aus, die bei 60 Euro zuzügLich besonderer Auslagen liegen wird.

Wie  Sie  zu  Recht  in  lhrer  E-Mail  vom  30.  Juni  2020  vorgebracht  hatten,  solL  weder  die

Gebührenerhebung selbst noch die Erhebung eines Vorschusses die Bürgerinnen und Bürger

davon  abschrecken,  ihre  lnformationsrechte  wahrzunehmen  und  so  zur  demokratischen

Kontrolle und Transparenz der öffentlichen Hand beizutragen.

In FäLlen, in denen  über die antragsteLLende Person weder eine Wohnanschrift noch identi-

fizierende  lnfoTmationen  aus  anderen   Umständen   (z.B.  geeignete  Bezugnahme  auf  ein

anderes Verfahren) bekannt sind, und die Anfragen über zusätzliche, zur ldentitätsverschLei-

erung geeignete Portale erfolgen, sehen wir tatsächliche Anhaltspunkte für die Gefährdung

des  HaushaltsinteTesses  des  Landes.  Das  giLt  insbesondere  dann,  wenn  es  um  nicht  nur

unerhebliche Ven/vaLtungsaufwände geht.  Der Gesichtspunkt einer gekLärten ldentität kann

dagegen bei einfachen und daher kostenfreien Auskünften ohne Berücksichtigung bleiben,

da "er das  Haushaltsinteresse tatsächlich nicht gefährdet weTden  kann.  Es wüTde jedoch

die lnteressen  der ALLgemeinheit an  einem  sparsamen  und wirtschaftlichen  HaushaltsvolL-

zug  beeinträchtigen, wenn  möglicherweise pseudonyme  oder anonyme AntragsteLLer  sich
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durch die mutmaßlich bewusste Verwendung von Portalen mit entsprechenden E-Mail-Wei-

terLeitungen  berechtigten   Kostenforderungen  entziehen  würden  und  diese  AntragsteLLeT

trotzdem durch die portaLseitige quasi automatische Veröffentlichung der lnformationen im

lnternet  in  den  „Genuss"  der  Amtshandlung  kommen  könnten  und  eine  Beitreibung  der

Kosten ins Leere Laufen wüi.de.

Dagegen  sehen wir diese Gefährdung  des HaushaLtsinteresses nicht ohne Weiteres, wenn

die  ldentität  des  AntragsteLLers  geklärt  ist  bzw.  keine  Anhaltspunkte  füT  eine  ldentitäts-

verschLeierung  vorLiegen.  In  diesen  FälLen  wird  regelmäßig  kein  Grund  zu  der  Annahme

ersichtlich  sein,  dass  auch  ein  Gebührenbescheid zum  Abschluss  des VerwaLtungsverfah-

rens ins  Leere  Laufen würde.  Daher wurde lhnen  im  bisherigen  Verfahren  mehrfach  ange-

boten, Ihre ldentität gLaubhaft zu machen, wovon  Sie jedoch  keinen Gebrauch machten.

§  16  Absatz  1  SaarLGebG  ermächtigt  die  Ver\+vaLtungsbehörde  die  Vornahme  einer  Amts-

handLung  von  deT  VorauszahLung  der vermutlich  entstehenden  Gebühr  oder  eines  TeiLes

davon oder von einer angemessenen SicherheitsLeistung abhängig gemacht werden. Hiermit

gibt der Gesetzgeber der Ven/valtung ein lnstrument an die Hand, den Gebühreneingang zu

sichern,  um im FaLLe eines gefährdeten  Haushaltsinteresses eine erhebLiche VorLeistung zu

verhindern.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Amtshandlungen vorLiegend nicht abgestuft erfoLgen

kann,  sondem  jede  auch  nuT teiLweise  Auskunft bz\/\/.  Herausgabe von  lnfoTmationen  den

geschilderten  Ver\+vaLtungsaufwand  zur  ldentifikation  der  reLevanten  lnformationen  erfor-

derlich macht,  ist die Erhebung nur eines TeiLes der Gebühr oder einer SicheTheitsLeistung

unzweckmäßig. Da die Vorauszahlung sich am untersten Rand des maßgeblichen Gebühren-

Tahmens bewegt und auch in  lhrer abso[uten  Höhe  keine  Härte darstellt, ist die Erhebung

einer VorauszahLung als vorLäufige GebührenfordeTung auch verhältnismäßig.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen  diesen  Bescheid  kann  binnen  eines  Monats nach  Bekanntgabe Widerspruch  (§§  68

ff.  VwG03)  erhoben werden.  Der Widerspruch  ist beim  Landespolizeipräsidium  mit  Sitz in

Saarbrücken einzuLegen.  Die Frist wird auch durch Einlegung beim Ministerium für lnneres,

3 VerwaLtungsgerichtsordnung (VwGO) vom  19. März 1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert am  12. Dezember 2019 (BGBl. I

S.  2652).
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Bauen   und  Sport  mit  Sitz  in   Saarbtücken  gewahrt,  das  den  Widerspruchsbescheid  zu

erlassen hat.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

██████

Polizeidirektor
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